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Besucherinnen und Besucher der Kreisverwaltung dürfen das Kreishaus und seine Außenstellen nur unter Einhaltung der 3G-Regeln betreten. Auf Verlangen ist ein  
entsprechender Nachweis in Form eines Impf- oder Genesenennachweises bzw. eines aktuellen negativen Tests einer offiziellen Testeinrichtung vorzulegen.
Der Landkreis bittet Besucherinnen und Besucher, ihre Anliegen möglichst telefonisch, per E-Mail oder schriftlich zu klären. Vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemie-
entwicklung sollte eine persönliche Vorsprache nur erfolgen, wenn dies für das Anliegen unvermeidbar ist.
Termine für die Kfz-Zulassungsbehörde können Sie unter www.landkreis-verden.de/verkehr-sicherheit-ordnung/kfz-zulassung/kontakt-oeffnungszeiten vereinbaren.
In den Gebäuden des Landkreises besteht grundsätzlich die Verpflichtung zum Tragen einer FFP2-/ KN95-Maske.

Nr. 08/2022� Verden (Aller), 25. Februar 2022
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2. Satzung zur Änderung der Satzung  
des Landkreises Verden über die Nutzung  

von kreiseigenen, angemieteten  
oder von Dritten überlassenen Unterkünften für

Asylbewerberinnen/Asylbewerber und andere Flüchtlinge
Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes in der zurzeit gültigen Fassung hat der Kreistag 
des Landkreises Verden in seiner Sitzung vom 11.02.2022 fol-
gende Satzung beschlossen:
Die Satzung des Landkreises Verden über die Nutzung von 
kreiseigenen, angemieteten oder von Dritten überlassenen Un-
terkünften für Asylbewerberinnen/Asylbewerber und andere 
Flüchtlinge vom 08.04.2016 (Amtsblatt für den Landkreis Ver-
den Nr. 15/2016, Seiten 42 und 43) in der aktuellen Fassung 
wird wie folgt geändert:

Artikel I
§ 5 Abs. 2a) wird wie folgt neu gefasst:
Die Nutzungsgebühr ist die Summe der Kosten der Unterkunft 
und der Stromkosten.
a) 	� Die monatlichen Kosten der Unterkunft für Bedarfsge-

meinschaften mit mehreren Personen errechnen sich wie 
folgt:

	� Für jede Unterkunft wird die sozialverträgliche Belegungs-
zahl ermittelt. Diese bildet die Grundlage für die Kosten 
nach der Tabelle in § 12 Wohngeldgesetz. Hinzu kommen 
Heizkosten von 1,50 € pro Quadratmeter. Die Quadratme-
terzahl wird durch die Nds. Wohnraumförderbestimmun-
gen begrenzt.

	� Der so ermittelte Betrag wird unabhängig von der tatsäch-
lichen Personenzahl in der Unterkunft erhoben.

Artikel II
Diese Änderungssatzung tritt zum 01.04.2022 in Kraft.
Verden (Aller), 11.02.2022

Landkreis Verden
Der Landrat

Bekanntmachung
zur 1. Sitzung des Schulausschusses
am Montag, 28.02.2022, 17:00 Uhr
im Ratssaal des Rathauses Achim

Hinweis zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-
Virus: 
Derzeit sieht die Niedersächsische Verordnung zum Schutz 
vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus Kontaktverbot im 
öffentlichen Raum vor. Jede Person hat in der Öffentlichkeit so-
weit möglich einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen 
Personen einzuhalten (§ 2 Abs. 2 Satz 1 der v. g. Verordnung). 
Vor diesem Hintergrund ist das Platzangebot für die Teilnahme 
an öffentlichen Sitzungen des Rates der Stadt Achim und seiner 
Ausschüsse derzeit beschränkt. Einlass beginnt über den Ein-
gang des Rathauses jeweils 15 Minuten vor Beginn der Sitzung 
und erfolgt in der Reihenfolge der anwesenden Interessierten. 
Platzreservierungen sind nicht möglich.

Tagesordnung
Öffentlicher Teil
1.	 Eröffnung der Sitzung
2.	 Einwohnerfragestunde
3.	� Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschluss-

fähigkeit und der Tagesordnung
4.	� Genehmigung des Protokolls über die Sitzung  

vom 23.09.2021
5.	 Mitteilungen
6.	� Gemeinsamer Antrag der Achimer Schulen an den Schul-

ausschuss; Entscheidung über die weitere Fortführung der 
beschlossenen Regelung

7.	� Mensaplanung IGS Achim; hier: Verpflegungskonzept
8.	 Sachstand zur Digitalisierung
9.	 Ganztagsschulausbau der Achimer Grundschulen
10.	 Schulsozialarbeit an Schulen; IGS Achim
11.	� Schulentwicklung im Bereich der Achimer Schulen,  

hier: Aktuelle Schülerzahlen Stand zum 01.10.2021
12.	 Einwohnerfragestunde
Achim, 16.02.2022

gez. Rainer Ditzfeld
Bürgermeister

Bekanntmachung
zur 4. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft,  

Stadtentwicklung und Klimaschutz
am Dienstag, 01.03.2022, 17:00 Uhr
im Ratssaal des Rathauses Achim

Hinweis zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-
Virus:
Derzeit sieht die Niedersächsische Verordnung zum Schutz 
vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus Kontaktverbot im 
öffentlichen Raum vor. Jede Person hat in der Öffentlichkeit so-
weit möglich einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen 
Personen einzuhalten (§ 2 Abs. 2 Satz 1 der v. g. Verordnung). 
Vor diesem Hintergrund ist das Platzangebot für die Teilnahme 
an öffentlichen Sitzungen des Rates der Stadt Achim und seiner 
Ausschüsse derzeit beschränkt. Einlass beginnt über den Ein-
gang des Rathauses jeweils 15 Minuten vor Beginn der Sitzung 
und erfolgt in der Reihenfolge der anwesenden Interessierten. 
Platzreservierungen sind nicht möglich.

Tagesordnung
Öffentlicher Teil
1.	 Eröffnung der Sitzung
2.	 Einwohnerfragestunde
3.	� Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschluss-

fähigkeit und der Tagesordnung
4.	� Genehmigung des Protokolls über die Sitzung  

vom 07.12.2021
5.	� Genehmigung des Protokolls über die Sitzung  

vom 18.01.2022
6.	 �Regionales Raumordnungsprogramm 2016 des Landkreises 

Verden; 2. Änderung (Windenergie/ Natur und Landschaft) 
hier: Vorstellung der Planung

7.	� Verbesserung der Verkehrssituation in Achim und im 
nördl. Landkreis Verden  
hier: Radschnellweg Bremen – Achim – Verden, Abschnitt 
Achim Sachstand: Entwurfsplanung Bauabschnitt 1 und 5

8.	� Bebauungsplan Nr. 324 „Kreuzung Uesen“  
hier: Beschluss über die öffentliche Auslegung

9.	� Bebauungsplan Nr. 110 „Im Dorfe“ – 3. Änderung  
(Bereich: Am Schraderberg)  
hier: Aufstellungsbeschluss

10.	� Bebauungsplan Nr. 107A „Am Finbusch – Im Horen“ –  
8. Änderung  
hier: Aufstellungsbeschluss

10.1�Bebauungsplan Nr. 107A „Am Finbusch – Im Horen“ –  
8. Änderung  
hier: Erlass einer Veränderungssperre für einen Teilab-
schnitt des Geltungsbereiches

11.	 Einwohnerfragestunde
Achim, 16.02.2022

gez. Rainer Ditzfeld
Bürgermeister.

Öffentliche Bekanntmachung
zur 1. Sitzung

des Ausschusses für Bau, Planung u. Gebäude
management gemeinsam mit dem Ausschuss für Klima-

schutz, Umweltschutz und Landschaftspflege und
den Ortsräten Ottersberg und Otterstedt

am 09.03.2022 um 19:00 Uhr
Videokonferenz / Ratssaal Rathaus Ottersberg,  

Grüne Straße 24, 28870 Ottersberg
lade ich mit folgender Tagesordnung ein:

Bei Bedarf findet vor Beginn und nach Abschluss der öffent-
lichen Tagesordnungspunkte eine Einwohnerfragestunde von 
jeweils bis zu 30 Minuten statt.
Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie findet die Sitzung 
als hybride Veranstaltung statt. Die Ausschussmitglieder sind 
der Sitzung virtuell zugeschaltet.
Auf Grund der coronabedingten Hygiene- und Abstandsre-
gelungen sind die Plätze für Gäste der Sitzung begrenzt; eine 
Teilnahme ist nach vorheriger Anmeldung und im Rahmen der 
freien Platzkapazitäten möglich; auch eine virtuelle Teilnah-
me an der Sitzung ist möglich. Alle Anmeldungen müssen bis 
spätestens 12.00 Uhr am Sitzungstag per E-Mail unter info@
flecken-ottersberg.de oder telefonisch unter 04205/317012 er-
folgen.
Neu – bitte unbedingt beachten!
Für Ausschussmitglieder und Gäste der Sitzung gelten die 
Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske und das Nachweisen  
eines negativen Coronatestes – unabhängig vom Impfstatus.
Das Testergebnis eines Testzentrums (es darf nicht älter als 24 
h sein) ist unter Vorlage des Personalausweises in digitaler oder 
schriftlicher Form vorzulegen.

Tagesordnung
Öffentliche Sitzung

Amtliche Bekanntmachungen des Kreises

2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Nutzung  
von kreiseigenen, angemieteten oder von Dritten  
überlassenen Unterkünften für Asylbewerberinnen/  
Asylbewerber und andere Flüchtlinge, Landkreis Verden� 24 
�
Amtliche Bekanntmachungen der Gemeinden

Sitzung des Schulausschusses am 28.02.2022,  
Stadt Achim� 24

Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung 
und Klimaschutz am 01.03.2022, Stadt Achim� 24

Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung und  
Gebäudemanagement gemeinsam mit dem Ausschuss  
für Klimaschutz, Umweltschutz und Landschaftspflege  
und den Ortsräten Ottersberg und Otterstedt  
am 09.03.2022, Flecken Ottersberg� 24

Sitzung des Rates am 28.02.2022, Gemeinde Oyten� 25

Sitzung des Rates am 01.03.2022,  
Gemeinde Emtinghausen� 25

Amtliche Bekanntmachungen anderer Körperschaften

Friedhofsordnung, Kirchengemeinde Blender� 25

Friedhofsgebührenordnung, Kirchengemeinde Blender� 27
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1 	� Eröffnung der Sitzung und Begrüßung durch die/den 
Vorsitzende/n; – Feststellung der ordnungsgemäßen 
Ladung und der Beschlussfähigkeit; – Feststellung der 
Tagesordnung und evtl. Beschluss über Anträge zur Ände-
rung; – Einbringen von Anträgen

2 	� 22/0102 
2. Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms 
2016 des Landkreises Verden (Windenergie + Natur und 
Landschaft); Vorstellung der Planung

3 	 Mitteilung der Verwaltung
4 	 Anfragen, Anregungen, Berichte, Termine
5 	 Schließung der Sitzung

Flecken Ottersberg
Der Bürgermeister
gez. Bürgermeister 

L.S.

Hinweis: Die Bekanntmachung sowie weitere Informationen 
zu den o.g. Tagesordnungspunkten werden im Internet unter 
www.flecken-ottersberg.de veröffentlicht.

Bekanntmachung
Am Montag, 28.02.2022, findet um 19:30 Uhr im Rathaussaal, 
Hauptstr. 55, Oyten, eine öffentliche Sitzung des Rates statt.

Tagesordnung
Regularien
6.1 	Bekanntgabe eines Umlaufbeschlusses des Rates
7. 	 Umbesetzung in den Ausschüssen
8. 	 Ernennung des Ortsbrandmeisters der Ortsfeuerwehr Oyten
9. 	 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022
10. 	Verkauf von Gewerbegrundstücken
	� hier: Wettbewerb Kopfgrundstück Gewerbepark  

südlich der A1
Regularien
Nach der Regelung der Geschäftsordnung findet jeweils zu Be-
ginn und nach Beendigung der Sitzung eine Einwohnerfrage-
stunde von je 15 Minuten statt.
Die Veröffentlichung des Bekanntmachungstextes erfolgt auch 
unter www.oyten.de.
Oyten, den 18.02.2022 

GEMEINDE OYTEN
Die Bürgermeisterin

B E K A N N T M A C H U N G
zur 2. Sitzung des Rates der Gemeinde Emtinghausen

am Dienstag, 01.03.2022, 19:30 Uhr,
Gaststätte „Waldschänke“, Syker Str. 89,  

27321 Emtinghausen-Bahlum, Saal
Hinweis:
Zur Vermeidung der Ausbreitung des Corona-Virus wird die 
Sitzung in Ausübung des Hausrechts unter der 3G-Regel statt-
finden. Alle Teilnehmenden (Zuhörende, Ratsmitglieder, Ver-
waltungsmitarbeitende) müssen vor Beginn der Sitzung einen 
Nachweis vorlegen, dass sie geimpft, genesen oder getestet 
sind. Beim Betreten und Verlassen des Sitzungsgebäudes ist 
eine FFP2-Maske zu tragen, die auch am Sitzplatz aufbehalten 
werden sollte.
Zusätzlich besteht für alle die Möglichkeit, unmittelbar vor der 
Sitzung einen kostenlosen Schnelltest vor der Tür des Sitzungs-
gebäudes zu machen. Die Tests werden ohne Voranmeldung in 
der Zeit von 18:30 Uhr bis 19:15 Uhr durchgeführt. Um Teil-
nahme daran wird gebeten. Teilnehmende sollten die vor TOP 1 
als Anlage beigefügte Einverständniserklärung unterschrieben 
bereithalten.

Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
1. 	� Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen 

Ladung, der Tagesordnung und der Beschlussfähigkeit.
2. 	 Einwohnerfragestunde
3. 	� Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung des Rates 

der Gemeinde Emtinghausen vom 30.11.2021
4. 	� Bericht über wichtige Angelegenheiten und Mitteilung 

über den Ausführungsstand von Ratsbeschlüssen
5. 	� Verpflichtung und Pflichtenbelehrung sowie Ehrung eines 

Ratsmitgliedes
6. 	� Beratung und Beschlussfassung über den Erlass der Haus-

haltssatzung 2022 einschließlich Haushaltsplan, Finanz-
planung und Stellenplan

7. 	 Entscheidung über die Annahme von Zuwendungen
7.a)	Informationen über angenommene Zuwendungen
8. 	 Mitteilungen und Anfragen
9. 	 Einwohnerfragestunde
Anschließend Beratung in nichtöffentlicher Sitzung.
Thedinghausen, den 17.02.2022

Gemeinde Emtinghausen
Die Gemeindedirektorin 

Gez. Fahrenholz

Friedhofsordnung (FO)
für den Friedhof

der Ev.-luth. Kirchengemeinde Blender in Blender.
Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchli-
cher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 13. Novem-
ber 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) hat der Kirchenvorstand 
der Ev.-luth. Kirchengemeinde Blender am 10. November 2016 
folgende Friedhofsordnung (mit Änderungen vom 09. Septem-
ber 2021) beschlossen:
Der Friedhof ist die Stätte, an der die Verstorbenen zur letzten 
Ruhe gebettet werden. Er ist mit seinen Gräbern ein sichtbares 
Zeichen der Vergänglichkeit des Menschen. Er ist zugleich ein 
Ort, an dem die Kirche die Botschaft verkündet, dass Christus 
dem Tode die Macht genommen hat und denen, die an ihn glau-
ben, das ewige Leben geben wird. Aus dieser Erkenntnis und 
in dieser Gewissheit erhalten Arbeit und Gestaltung auf dem 
Friedhof Richtung und Weisung.
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I. Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Geltungsbereich und Friedhofszweck

(1) Diese Friedhofsordnung gilt für den Friedhof der Ev.-luth. 
Kirchengemeinde Blender in seiner jeweiligen Größe. Der 
Friedhof umfasst zurzeit das Flurstück 44/1 Flur 8 Gemarkung 
Blender in Größe von insgesamt 1.23.49 ha. Eigentümerin des 
Flurstückes ist die Ev.-luth. Kirchengemeinde Blender.
(2) Der Friedhof dient der Bestattung der Personen, die zum 
Zeitpunkt des Ablebens ihren Wohnsitz in der Gemeinde Blen-
der hatten, sowie derjenigen, die bei ihrem Tode ein Recht auf 
Bestattung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Personen, 
deren Hinterbliebene ihren Wohnsitz in Blender haben, sollen 
ebenfalls auf dem Friedhof bestattet werden dürfen. Der Fried-
hof dient auch der Bestattung von Fehlgeborenen und Ungebo-
renen i. S.d. Niedersächsischen Bestattungsgesetzes.
(3) Andere Bestattungen bedürfen der vorherigen Zustimmung 
der Friedhofsverwaltung.

§ 2 
Friedhofsverwaltung 

(1) Der Friedhof ist eine unselbständige Anstalt des öffentli-
chen Rechts. Er wird vom Kirchenvorstand verwaltet (Fried-
hofsverwaltung).
(2) Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach dieser Fried-
hofsordnung sowie den sonstigen kirchlichen und staatlichen 
Vorschriften.
(3) Mit der Wahrnehmung der Friedhofsverwaltung kann der 
Kirchenvorstand einzelne Personen, einen Ausschuss oder eine 
kirchliche Verwaltungsstelle beauftragen.
(4) Erforderliche personenbezogene Daten im Zusammenhang 
mit einer Bestattung, Verleihung, Verlängerung oder Übertra-
gung des Nutzungsrechts an einer Grabstätte, einer Anzeige zur 
Errichtung eines Grabmals oder anderer Anlagen, dem Tätig-
werden von Dienstleistungserbringern sowie mit der Erhebung 
von Gebühren und Entgelten dürfen für den jeweiligen Zweck 
erhoben, verarbeitet und genutzt werden. 

§ 3 
Schließung und Entwidmung 

(1) Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile und einzelne Grabstät-
ten können aus einem wichtigen Grund beschränkt geschlos-
sen, geschlossen und entwidmet werden.
(2) Nach der beschränkten Schließung dürfen keine neuen Nut-
zungsrechte mehr verliehen werden. Eine Verlängerung von 
bestehenden Nutzungsrechten darf lediglich zur Anpassung an 
die Ruhezeit erfolgen. Bestattungen dürfen nur noch in Grab-
stätten stattfinden, an denen im Zeitpunkt der beschränkten 
Schließung noch Nutzungsrechte bestehen, sofern die Grabstät-
ten noch nicht belegt sind oder sofern zu dem genannten Zeit-
punkt die Ruhezeiten abgelaufen waren. Grabstellen, an denen 
die Ruhezeit nach dem Zeitpunkt der beschränkten Schließung 
abläuft, dürfen nicht neu belegt werden. Eingeschränkt werden 
kann auch der Kreis der Bestattungsberechtigten. Ausnahmen 
von dieser Einschränkung kann die Friedhofsverwaltung im 
Einzelfall zur Vermeidung unbilliger Härten bei bestehenden 
Nutzungsrechten zulassen.
(3) Nach der Schließung dürfen Bestattungen nicht mehr vor-
genommen werden.
(4) Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als Ruhestät-
te der Verstorbenen aufgehoben. Die Entwidmung wird erst 
ausgesprochen, wenn keine Nutzungsrechte mehr bestehen, 
sämtliche Ruhezeiten abgelaufen sind und eine angemessene 
Pietätsfrist vergangen ist.

II. Ordnungsvorschriften

§ 4 
Öffnungszeiten

(1) Der Friedhof ist während der an den Eingängen bekannt 
gegebenen Zeiten für den Besuch geöffnet.
(2) Aus besonderem Anlass kann der Friedhof ganz oder teil-
weise für den Besuch vorübergehend geschlossen werden.

§ 5 
Verhalten auf dem Friedhof

(1) Jede Person hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes 
entsprechend zu verhalten und Äußerungen, die sich in verlet-
zender Weise gegen den christlichen Glauben oder die evan-
gelische Kirche richten, zu unterlassen. Die Anordnungen des 
Friedhofspersonals sind zu befolgen. Die Friedhofsverwaltung 
kann Personen, die der Friedhofsordnung zuwiderhandeln, das 
Betreten des Friedhofs untersagen.
(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet:
a)	� die Wege mit Fahrzeugen oder Rollschuhen, Inlinern, 

Skateboards aller Art – ausgenommen Kinderwagen, Roll-
stühle, Handwagen sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwal-
tung und der für den Friedhof zugelassenen Dienstleis-
tungserbringer – zu befahren,

b) 	� Waren aller Art zu verkaufen sowie Dienstleistungen 
anzubieten, 

c) 	� an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung 
störende Arbeiten auszuführen,

d) 	� Film-, Ton-, Video– und Fotoaufnahmen, außer zu privaten 
Zwecken, zu erstellen und zu verwerten,

e) 	� Druckschriften und andere Medien (z.B. CD, DVD) zu 
verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen der 
Bestattungsfeier notwendig und üblich sind,

f) 	� Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stel-
len abzulagern oder mitgebrachten Unrat zu entsorgen,

g) 	� fremde Grabstätten und die Friedhofsanlagen außerhalb der 
Wege zu betreten, zu beschädigen oder zu verunreinigen,

h) 	 Hunde unangeleint mitzubringen. 
(3) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit 
die Interessen Anderer nicht beeinträchtigt werden.
(4) Besondere Veranstaltungen auf dem Friedhof bedürfen der 
vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung.

§ 6 
Dienstleistungen

(1) Dienstleistungserbringer (Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, 
Bestatter usw.) haben die für den Friedhof geltenden Bestim-
mungen zu beachten. 
(2) Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungserbringer, 
die fachlich geeignet und in betrieblicher und personeller Hin-
sicht zuverlässig sind.
(3) Dienstleistungserbringern kann die Ausübung ihrer Tä-
tigkeit von der Friedhofsverwaltung auf Zeit oder auf Dauer 
untersagt werden, wenn der Dienstleistungserbringer nach vor-
heriger Mahnung gegen für den Friedhof geltende Bestimmun-
gen verstoßen hat. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine 
Mahnung entbehrlich.
(4) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Mate-
rialien dürfen auf dem Friedhof nur vorübergehend und nur an 
Stellen gelagert werden, an denen sie nicht hindern. Die Ar-
beits- und Lagerplätze sind nach Beendigung der Tagesarbeit zu 
säubern und in einem ordnungsgemäßen Zustand zu verlassen 
und bei Unterbrechung der Tagesarbeit so herzurichten, dass 
eine Behinderung Anderer ausgeschlossen ist. Die Dienstleis-
tungserbringer dürfen auf dem Friedhof keinen Abraum lagern. 
Geräte von Dienstleistungserbringern dürfen nicht an oder in 
den Wasserentnahmestellen des Friedhofs gereinigt werden.
(5) Dienstleistungserbringer haften gegenüber dem Friedhofs
träger für alle Schäden, die sie im Zusammenhang mit ihrer 
Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen.

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften

§ 7 
Anmeldung einer Bestattung

(1) Eine Bestattung ist unter Vorlage der gesetzlich vorge-
schriebenen Unterlagen rechtzeitig bei der Friedhofsverwal-
tung anzumelden. 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Person, die die Bestat-
tung leiten oder bei der Bestattung gestaltend mitwirken soll, 
ausschließen, wenn sie verletzende Äußerungen gegen den 
christlichen Glauben oder die evangelische Kirche getan hat 
und eine Wiederholung zu erwarten ist.
(3) Vor einer Bestattung in einer Wahlgrabstätte, an der ein Nut-
zungsrecht verliehen ist, ist das Nutzungsrecht nachzuweisen.
(4) Die Friedhofsverwaltung setzt unter Abstimmung mit der 
die Bestattung leitenden Person im Benehmen mit der antrag-
stellenden Person Ort und Zeit der Bestattung fest. Die Wün-
sche der Angehörigen sollen dabei nach Möglichkeit berück-
sichtigt werden.

§ 8 
Beschaffenheit von Särgen und Urnen

(1) Erdbestattungen sind nur in geschlossenen, feuchtigkeits-
hemmenden Särgen zulässig. Von der Sargpflicht nach Satz 
1 kann die untere Gesundheitsbehörde Ausnahmen zulassen, 
wenn in der zu bestattenden Person ein wichtiger Grund vor-
liegt und ein öffentlicher Belang nicht entgegensteht. 
(2) Für Erdbestattungen darf kein Sarg verwendet werden, der 
geeignet ist, nachhaltig die physikalische, chemische oder bio-
logische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers zu 
verändern oder der die Verwesung der Leiche nicht innerhalb 
der festgesetzten Ruhefrist ermöglicht.
(3) Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im 
Mittelmaß 0,65 m breit sein. Für größere Särge ist die Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung bei der Anmeldung der Bestat-
tung einzuholen. 



(4) Für Sargauskleidungen, Leichenhüllen und Leichen
bekleidungen gelten die Anforderungen des Absatzes 2 ent-
sprechend. 
(5) Für die Bestattung in zugänglichen, ausgemauerten Grüften 
sind nur Metallsärge oder Holzsärge mit Metalleinsatz zugelas-
sen, die luftdicht verschlossen sind.
(6) Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuckurnen 
verwendet werden, die aus Kunststoffen oder sonstigen nicht 
verrottbaren Werkstoffen hergestellt oder die geeignet sind, 
nachhaltig die physikalische, chemische oder biologische 
Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers zu ver
ändern.

§ 9 
Ruhezeiten 

(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 30 Jahre.
Die Ruhezeit für verstorbene Kinder bis zum vollendeten 5. Le-
bensjahr beträgt 15 Jahre.
(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 30 Jahre.

§ 10
Umbettungen und Ausgrabungen 

(1) Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe grundsätz-
lich nicht vorgenommen werden.
(2) Leichen und Aschenreste in Urnen dürfen vor Ablauf der 
Ruhezeit nur mit Genehmigung der unteren Gesundheitsbehör-
de ausgegraben oder umgebettet werden. 
(3) Die berechtigte Person hat sich gegenüber der Friedhofsver-
waltung schriftlich zu verpflichten, alle Kosten zu übernehmen, 
die bei der Umbettung durch Beschädigung und Wiederin
standsetzung gärtnerischer oder baulicher Anlagen an Nachbar-
grabstätten oder Friedhofsanlagen entstehen.
(4) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine 
Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt.
(5) Grabmale, andere Anlagen, ihr Zubehör und Pflanzen kön-
nen umgesetzt werden, wenn Gestaltungsbestimmungen des 
neuen Grabfeldes nicht entgegenstehen.

IV. Grabstätten

§ 11
Allgemeines

(1) Folgende Arten von Grabstätten stehen zur Verfügung:
a) 	 Wahlgrabstätten (§ 12),
b) 	� Einzel- und Partnergrabstätten in Gemeinschaftsanlagen  

(§ 13)
(2) Die Grabstätten bleiben im Eigentum des Friedhofsträgers. 
An ihnen werden nur öffentlich-rechtliche Nutzungsrechte nach 
Maßgabe dieser Ordnung in der jeweils geltenden Fassung ver-
liehen. Ein Nutzungsrecht kann jeweils nur einer einzelnen 
Person, nicht mehreren Personen zugleich zustehen. Nutzungs-
berechtigte Personen haben jede Änderung ihrer Anschrift der 
Friedhofsverwaltung mitzuteilen.
(3) Rechte an Reihengrabstätten werden nur im Todesfall ver-
geben. Ein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb eines 
Nutzungsrechtes an einer Grabstätte in bestimmter Lage sowie 
auf Unveränderlichkeit der Umgebung besteht nicht.
(4) In einer Grabstelle darf grundsätzlich nur eine Leiche oder 
Asche bestattet werden. Eine verstorbene Mutter und ihr gleich-
zeitig – bei oder kurz nach der Geburt – verstorbenes Kind oder 
zwei gleichzeitig verstorbene Kinder bis zum vollendeten 5. 
Lebensjahr dürfen in einer Grabstelle bestattet werden.
(5) In einer bereits belegten Wahl- oder Urnenwahlgrabstelle 
darf zusätzlich eine Asche bestattet werden, wenn ein Famili-
enverhältnis zur bereits bestatteten Person bestand.
(6) Bei neu anzulegenden Grabstätten sollen die Grabstellen 
etwa folgende Größe haben:
a)	 für Särge von Kindern:	 Länge:1,5m Breite: 0,9m 
	 von   Erwachsenen:	 Länge: 2,5m Breite: 1,2m,
b) 	 für Urnen:		  Länge: 1m Breite: 1m.
Für die bisherigen Grabstätten gelten die übernommenen 
Maße. Im Einzelnen ist der Gestaltungsplan für den Friedhof 
maßgebend.
(7) Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Oberkante Sarg 
bis Erdoberfläche (ohne Grabhügel) 0,90 m, von der Oberkante 
Urne bis Erdoberfläche 0,50 m. Die Gräber für Erdbestattungen 
müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erdwände 
getrennt sein.
(8) Ein Grab darf nur von Personen ausgehoben und zugefüllt 
werden, die dafür von der Friedhofsverwaltung bestimmt oder 
zugelassen sind.
(9) Die nutzungsberechtigte Person muss Grabzubehör (Grab-
mal, Einfassung, Lampen, Vasen, Großgehölze usw.), soweit 
erforderlich, vor der Bestattung auf ihre Kosten entfernen. Über 
das Erfordernis entscheidet die Friedhofsverwaltung.
(10) Kommt die nutzungsberechtigte Person ihrer Verpflich-
tung aus Absatz 9 nicht nach und muss beim Ausheben des Gra-
bes das Grabzubehör von dem Friedhofsträger entfernt werden, 
sind die dadurch entstehenden Kosten von der nutzungsberech-
tigten Person dem Friedhofsträger zu erstatten. Ein Anspruch 
auf Wiederverwendung herausgenommener Pflanzen besteht 
nicht.

§ 12
Wahlgrabstätten

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen oder 
Bestattungen von Aschen, die mit einer oder mehreren Grab-
stellen vergeben werden. Die Dauer des Nutzungsrechtes be-
trägt 30 Jahre, vom Tage der Verleihung an gerechnet. Über das 
Nutzungsrecht wird eine Urkunde ausgestellt.
(3) Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fälle nach § 3 
Absatz 2 auf Antrag für die gesamte Wahlgrabstätte um 10 
Jahre verlängert werden. Die Friedhofsverwaltung ist nicht 
verpflichtet, zur rechtzeitigen Stellung eines Verlängerungsan-
trages aufzufordern. Bei einer Bestattung verlängert sich das 
Nutzungsrecht für die gesamte Wahlgrabstätte bis zum Ablauf 
der Ruhezeit. Die Gebühren für die Verlängerung richten sich 
nach der jeweiligen Gebührenordnung.
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V. Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen

§ 16
Gestaltungsgrundsatz

Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung anzu-
passen, dass der Friedhofszweck und die Würde des Friedhofs 
in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt 
werden.

§ 17
Gestaltung und Standsicherheit  

von Grabmalen und anderen Anlagen
(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen nicht so gestaltet 
werden, dass sie eine Verunstaltung des Friedhofes bewirken 
oder Friedhofsbesucher in ihrer Andacht stören können. Die 
Gestaltung darf sich ferner nicht gegen den christlichen Glau-
ben richten. Im Übrigen gilt § 18  entsprechend. Werkstattbe-
zeichnungen dürfen nur unten an der Seite oder Rückseite eines 
Grabmals in unauffälliger Weise angebracht werden.
(2) Es sollen nur Grabmale einschließlich anderer Anlagen  er-
richtet werden, die nachweislich in der Wertschöpfungskette 
ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne des „Übereinkom-
mens 182 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über 
das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit“ hergestellt sind.
(3) Grabmale und andere Anlagen sind dauernd in würdigem 
und verkehrssicherem Zustand zu halten. Hierfür sind die nut-
zungsberechtigten Personen verantwortlich.
(4) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, anderen An-
lagen oder Teilen davon gefährdet, sind die für die Unterhaltung 
verantwortlichen nutzungsberechtigten Personen verpflich-
tet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge 
kann der Friedhofsträger auf Kosten der nutzungsberechtigten 
Personen Sicherungsmaßnahmen treffen (z.B. Absperrungen, 
Umlegen von Grabmalen). Wird der ordnungswidrige Zustand 
trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht 
innerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, 
ist der Friedhofsträger berechtigt, die Grabmale, andere Anla-
gen oder Teile davon auf Kosten der nutzungsberechtigten Per-
sonen zu entfernen. Sind nutzungsberechtigte Personen nicht 
bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht zu ermitteln, ge-
nügen als Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung und 
ein Hinweisschild auf den Grabstätten, das für die Dauer von 
einem Monat aufgestellt wird. 

VI. Anlage und Pflege der Grabstätten

§ 18
Allgemeines

(1) Die Grabstätten müssen binnen sechs Monaten nach der 
Belegung oder nach dem Erwerb des Nutzungsrechts angelegt 
sein. Sie dürfen nur mit Gewächsen bepflanzt werden, durch 
die benachbarte Grabstätten und öffentliche Anlagen nicht 
beeinträchtigt werden. Das Pflanzen von Bäumen ist auf den 
Grabstätten nicht gestattet. 
(2) Zur gärtnerischen Anlage und Pflege sind die jeweiligen 
nutzungsberechtigten Personen verpflichtet. Die Verpflichtung 
zur Pflege besteht bis zum Ablauf des Nutzungsrechtes.
(3) Die Friedhofsverwaltung ist befugt, stark wuchernde, ab-
sterbende oder  Bestattungen behindernde Hecken und Sträu-
cher zu beschneiden oder zu beseitigen. Verwelkte Blumen, 
Kränze usw. sind von den Grabstätten zu entfernen und an den 
dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen.
(4) Die Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen An-
lagen außerhalb der Grabstätten obliegt allein der Friedhofs-
verwaltung.
(5) Der Friedhofsträger ist nicht verpflichtet, zur Verhütung von 
Schäden, die durch fremde Personen und Tiere hervorgerufen 
werden, Vorkehrungen zu treffen.

§ 19
Grabpflege, Grabschmuck

(1) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Wildkrautbe-
kämpfungsmitteln sowie von biologisch nicht abbaubaren Rei-
nigungsmitteln zur Grabpflege und Reinigung von Grabmalen 
und anderen Anlagen ist nicht gestattet.
(2) Kunststoffe sollen in sämtlichen Produkten der Trauerflo-
ristik, insbesondere in Kränzen, Trauergebinden, Trauergeste-
cken, in Grabschmuck und bei Grabeinfassungen sowie bei 
Pflanzenanzuchtbehältern, die an der Pflanze verbleiben, nicht 
verwendet werden. Ausgenommen sind Grabvasen und Mar
kierungszeichen.
(3) Die Verwendung von Blechdosen, Gläsern, Flaschen o. ä. 
für die Aufnahme von Schnittblumen ist nicht gestattet.

§ 20
Vernachlässigung

(1) Wird eine Grabstätte nicht vorschriftsmäßig hergerichtet 
oder gepflegt, hat die nutzungsberechtigte Person nach schrift-
licher Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte 
innerhalb einer angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. 
Kommt sie der Verpflichtung nicht nach, kann die Friedhofs-
verwaltung die Grabstätte auf Kosten der nutzungsberechtig-
ten Person in Ordnung bringen oder bringen lassen. Ist die 
nutzungsberechtigte Person der Verpflichtung aus Satz 1 nicht 
nachgekommen, kann die Friedhofsverwaltung auch das Nut-
zungsrecht ohne Entschädigung entziehen, soweit sie die nut-
zungsberechtigte Person schriftlich unter Fristsetzung hierauf 
hingewiesen hat. In dem Entziehungsbescheid wird die nut-
zungsberechtigte Person aufgefordert, das Grabmal und die 
anderen Anlagen innerhalb von drei Monaten nach Unanfecht-
barkeit des Bescheides zu entfernen.
(2) Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht 
ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, wird durch eine öffent-
liche Bekanntmachung auf die Verpflichtung zur Herrichtung 
und Pflege hingewiesen. Außerdem wird die unbekannte nut-
zungsberechtigte Person durch ein Hinweisschild auf der Grab-
stätte aufgefordert, sich mit der Friedhofsverwaltung in Verbin-

(4) In einer Wahlgrabstätte dürfen die nutzungsberechtigte Per-
son und folgende Angehörige bestattet werden:
a) 	 Ehegatte,
b) 	� Lebenspartner oder Lebenspartnerin nach dem Gesetz über 

die eingetragene Lebenspartnerschaft,
c) 	 Kinder, Stiefkinder sowie deren Ehegatten,
d) 	� Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter  

oder Mütter,
e) 	 Eltern,
f) 	 Geschwister,
g) 	 Stiefgeschwister,
h) 	 die nicht unter Buchstaben a) bis g) fallenden Erben.
Grundsätzlich entscheidet die nutzungsberechtigte Person, wer 
von den bestattungsberechtigten Personen bestattet wird. Kann 
nach dem Tode einer bestattungsberechtigten Person die Ent-
scheidung der nutzungsberechtigten Person der Friedhofsver-
waltung nicht rechtzeitig vor der Bestattung mitgeteilt werden, 
so ist die Friedhofsverwaltung nach pflichtgemäßer Prüfung 
berechtigt, die Bestattung zuzulassen. Die Bestattung anderer, 
auch nichtverwandter Personen bedarf eines Antrags der nut-
zungsberechtigten Person und der Genehmigung der Friedhofs-
verwaltung.
(4) Die nutzungsberechtigte Person kann zu ihren Lebzeiten 
ihr Nutzungsrecht auf eine der in Absatz 3 Buchstaben a) bis 
h) genannten Personen übertragen; zur Rechtswirksamkeit der 
Übertragung sind schriftliche Erklärungen der bisherigen und 
der neuen nutzungsberechtigten Person sowie die schriftliche 
Genehmigung der Friedhofsverwaltung erforderlich.
(5) Die nutzungsberechtigte Person soll der Friedhofsverwal-
tung schriftlich mitteilen, auf welchen ihrer bestattungsbe-
rechtigten Angehörigen das Nutzungsrecht nach ihrem Tode 
übergehen soll. Eine schriftliche Einverständniserklärung der 
Rechtsnachfolgerin oder des Rechtsnachfolgers ist beizubrin-
gen. Hat die nutzungsberechtigte Person nicht bestimmt, auf 
wen das Nutzungsrecht nach ihrem Tode übergehen soll, so 
geht das Nutzungsrecht an die nach Absatz 3 bestattungsbe-
rechtigten Angehörigen in der dort genannten Reihenfolge über. 
Dabei steht das Nutzungsrecht innerhalb der einzelnen Grup-
pen der jeweils ältesten Person zu. Der Rechtsnachfolger oder 
die Rechtsnachfolgerin hat der Friedhofsverwaltung auf deren 
Verlangen nachzuweisen, dass er neuer Nutzungsberechtigter 
oder sie neue Nutzungsberechtigte ist. Ist der Rechtsnachfolger 
oder die Rechtsnachfolgerin nicht daran interessiert, das Nut-
zungsrecht zu behalten, so kann er oder sie das Nutzungsrecht 
auf eine andere der in Absatz 3 genannten Personen oder, wenn 
eine solche nicht vorhanden ist, auf eine Person übertragen, 
die aufgrund ihres oder seines Nutzungsrechtes bestattungsbe-
rechtigt nach Absatz 3 geworden ist. Für die Übertragung gilt 
Absatz 4.

§ 13
Einzel- und Partnergrabstätten in Gemeinschaftsanlagen

(1) Auf dem Friedhof Blender stehen gesondert ausgewiesene 
Gemeinschaftsanlagen verschiedener Art für die Beisetzung so-
wohl von Särgen als auch von Urnen zur Verfügung.
(2) Die Friedhofsverwaltung weist Einzel- und Partnergrabstät-
ten gesondert aus.
(3) Einzelgrabstätten werden erst im Todesfall für die Dauer der 
Ruhefrist vergeben. Eine jährliche Verlängerung ist möglich.
(4) Auf Einzelgrabstätten in Gemeinschaftsanlagen darf keine 
weitere Urne bestattet werden.
(5) Partnergrabstätten in Gemeinschaftsanlagen werden im To-
desfall für die Dauer der Ruhefrist vergeben und können mit 
zwei Särgen oder zwei Urnen belegt werden, nicht aber mit je 
einem Sarg und einer Urne.
(6) Bei der zweiten Bestattung auf einer Partnergrabstätte ist 
eine Verlängerung des Nutzungsrechts bis zum Ablauf der 
Ruhefrist erforderlich. Eine jährliche Verlängerung der Nut-
zungszeit über die Ruhefrist der zweiten Bestattung hinaus 
ist möglich. Läuft die Ruhezeit nach der ersten Bestattung ab, 
ohne dass die zweite Bestattung durchgeführt wurde, kann das 
Nutzungsrecht an der Partnergrabstätte bis zum Zeitpunkt der 
zweiten Bestattung verlängert werden. Mit der zweiten Bestat-
tung erfolgt eine Verlängerung des Nutzungsrechts nach Satz 1 
dieses Absatzes.
(7) Grabstätten in Gemeinschaftsanlagen werden von der/dem 
Nutzungsberechtigten auf eigene Kosten mit einem Grabmal 
versehen. Größe und Gestalt des Grabmals werden von der 
Friedhofsverwaltung vorgegeben.
(8) An Grabstätten in Gemeinschaftsanlagen werden keine Ge-
staltungsrechte – gleich welcher Art – vergeben. Die Aufstel-
lung von Grabschmuck ist untersagt. Die gärtnerische Anlage 
sowie die laufende Pflege der Gemeinschaftsanlagen erfolgt 
ausschließlich auf Veranlassung durch die Friedhofsverwal-
tung.

§ 14
Rückgabe von Wahlgrabstätten

(1) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jeder-
zeit, an teilbelegten Grabstätten erst nach Ablauf der letzten 
Ruhezeit, zurückgegeben werden. Die Rückgabe ist nur für die 
gesamte Grabstätte zulässig. Ausnahmen bedürfen der Zustim
mung der Friedhofsverwaltung.
(2) Bei der Rückgabe von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten 
besteht kein Anspruch auf Gebührenerstattung.
(3) Die Friedhofsverwaltung kann mit den Nutzungsberech-
tigten großer Wahlgrabstätten (Wahlgrabstätten mit mehr als 
2 Grabstellen) besondere schriftliche Vereinbarungen über die 
künftige Nutzung abschließen. Ein Anspruch auf Abschluss 
von derartigen Vereinbarungen besteht nicht. Die Kosten für 
die Neugestaltung und Räumung der abgegeben Grabstellen 
hat der Nutzungsberechtigte zu tragen.

§ 15
Bestattungsverzeichnis

Die Friedhofsverwaltung führt über die Bestattungen ein Ver-
zeichnis, aus dem sich nachvollziehen lässt, wer an welcher 
Stelle bestattet ist und wann die Ruhezeit abläuft.
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dung zu setzen. Bleibt die Aufforderung oder der Hinweis drei 
Monate unbeachtet, kann die Friedhofsverwaltung
a) 	 die Grabstätte abräumen, einebnen und einsäen und
b) 	 Grabmale und andere Anlagen beseitigen lassen.
(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 Satz 1 
entsprechend. Wird die Aufforderung nicht befolgt oder ist die 
nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne be-
sonderen Aufwand zu ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung 
den Grabschmuck auf Kosten der nutzungsberechtigten Person 
entfernen oder entfernen lassen.

VII. Grabmale und andere Anlagen

§ 21
Errichtung und Änderung von Grabmalen

(1) Die Errichtung und jede Änderung von Grabmalen und an-
deren Anlagen sind der Friedhofsverwaltung anzuzeigen mit 
der Erklärung, dass das Vorhaben der gültigen Friedhofsord-
nung und den Vorgaben des technischen Regelwerks entspricht.
(2) Der Anzeige ist der Grabmalentwurf in einem geeigneten 
Maßstab beizufügen. In den Anzeigeunterlagen sollen alle we-
sentlichen Teile erkennbar, die Darstellung der Befestigungs-
mittel mit Bemaßung und Materialangaben sowie die Grün-
dungstechnik mit Maßangaben und Materialbenennung in den 
Anzeigeunterlagen eingetragen sein.
(3) Mit dem Vorhaben darf drei Monate nach Vorlage der voll-
ständigen Anzeige begonnen werden, wenn seitens der Fried-
hofsverwaltung in dieser Zeit keine Bedenken wegen eines 
Verstoßes gegen die Friedhofsordnung oder das technische Re-
gelwerk geltend gemacht werden. Vor Ablauf von drei Monaten 
darf begonnen werden, wenn die Friedhofsverwaltung schrift-
lich die Übereinstimmung mit der geltenden Friedhofsordnung 
und die Vollständigkeit der Anzeige der sicherheitsrelevanten 
Daten bestätigt.
(4) Das Vorhaben ist erneut anzuzeigen, wenn das Grabmal 
oder die sonstige bauliche Anlage nicht binnen eines Jahres 
nach Einreichen der Anzeige errichtet oder geändert worden ist.
(5) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen müssen 
verkehrssicher sein. Sie sind entsprechend ihrer Größe nach 
den allgemeinen Regeln der Baukunst zu fundamentieren und 
so zu befestigen, dass sie dauernd standsicher sind und auch 
beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen. Maßge-
bendes Regelwerk zur Auslegung der Regeln der Baukunst ist 
ausschließlich die aktuelle Fassung der „Technischen Anlei-
tung zur Standsicherheit von Grabmalanlagen (TA Grabmal) 
der Deutschen Naturstein-Akademie e.V. (DENAK)“. Die TA 
Grabmal gilt für die Planung, Erstellung, Ausführung, die Ab-
nahmeprüfung und jährliche Prüfung der Grabmalanlagen.
(6) Für alle neu errichteten, versetzten und reparierten Grab-
male hat der Steinmetz oder sonstige Dienstleistungserbrin-
ger (mit gleichwertiger Qualifikation in Befestigungstechnik, 
Planung, Berechnung und Ausführung von Gründungen) eine 
Abnahmeprüfung nach Abschnitt 4 der TA Grabmal vorzuneh-
men. Die gleichwertige Qualifikation i.S.v. Satz 1 ist zweifels-
frei nachzuweisen. Der Prüfablauf ist nachvollziehbar zu do-
kumentieren.
(8) Fachlich geeignet i.S.v. § 6 Absatz 2 sind Dienstleistungser-
bringer, die aufgrund ihrer Ausbildung in der Lage sind, unter 
Beachtung der örtlichen Gegebenheiten des Friedhofes die an-
gemessene Gründungsart zu wählen und nach der TA Grabmal 
die erforderlichen Fundamentabmessungen zu berechnen. Die 
Dienstleistungserbringer müssen in der Lage sein, für die Be-
festigung der Grabmalteile das richtige Befestigungsmittel aus-
zuwählen, zu dimensionieren und zu montieren. Ferner müssen 
sie die Standsicherheit von Grabmalanlagen beurteilen können 
und fähig sein, mit Hilfe von Messgeräten die Standsicherheit 
zu kontrollieren und zu dokumentieren.
(9) Entspricht die Ausführung eines errichteten oder veränder-
ten Grabmals und anderer Anlagen nicht den Anzeigeunterlagen 
und den Vorgaben der Friedhofsordnung, setzt die Friedhofs-
verwaltung der nutzungsberechtigten Person eine angemesse-
ne Frist zur Beseitigung oder Abänderung des Grabmals und 
anderer Anlagen. Nach ergebnislosem Ablauf der Frist kann 
die Friedhofsverwaltung die Abänderung oder Beseitigung auf 
Kosten der nutzungsberechtigten Person veranlassen. Bei nicht 
ordnungsmäßiger Gründung und Befestigung des Grabmals 
und anderer Anlagen gilt § 19 Absatz 4.

§ 22
Mausoleen und gemauerte Grüfte

(1) Soweit auf den Friedhöfen Mausoleen oder gemauerte 
Grüfte bestehen, können sie im Rahmen der bestehenden Nut-
zungsrechte genutzt werden. Neubauten sind nicht möglich. Im 
Übrigen gelten § 19 Absätze 3 und 4 entsprechend.
(2) Die Verleihung neuer Nutzungsrechte an vorhandenen 
Mausoleen oder gemauerten Grüften ist nur möglich, wenn 
sich die nutzungsberechtigten Personen in schriftlichen Ver-
trägen gegenüber der Friedhofsverwaltung verpflichten, alle 
mit der Instandsetzung und Unterhaltung der Mausoleen und 
Grüfte verbundenen Kosten und die Verkehrssicherungspflicht 
zu übernehmen. Nach Beendigung des Nutzungsrechts sind die 
Mausoleen oder gemauerten Grüfte von den nutzungsberech-
tigten Personen vollständig zu entfernen.

§ 23
Entfernung

(1) Grabmale und  andere Anlagen dürfen vor Ablauf des Nut-
zungsrechts nur mit vorheriger Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung entfernt werden. Dabei ist zu beachten, dass keine 
anonymen Grabstätten – bei laufender Ruhefrist – entstehen.
(2) Nach Ablauf der Nutzungszeit ist die nutzungsberechtigte 
Person innerhalb von drei Monaten zur Räumung der gesam-
ten Grabstätte verpflichtet. Grabmale, Bepflanzungen und Ein-
friedungen sind dabei auf eigene Kosten zu entfernen und zu 
entsorgen. Kommt die nutzungsberechtigte Person dieser Ver-
pflichtung nicht nach, so ist der Friedhofsträger berechtigt, die 
Grabstätte auf Kosten des/der Nutzungsberechtigten räumen zu 

3. 	� wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwal-
tung durch schriftliche Erklärung übernommen hat oder 
wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes 
haftet.

(2) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist
1. 	� wer die Verwaltungshandlung veranlasst oder in wessen 

Interesse sie vorgenommen wird,
2. 	� wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwal-

tung durch schriftliche Erklärung übernommen hat oder 
wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes 
haftet.

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 3 Entstehen der Gebührenschuld
(1) Bei Grabnutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld 
bereits mit der Begründung des Nutzungsrechtes für die ge-
samte Nutzungsdauer der Grabstätte oder bereits mit der Ver-
längerung des Nutzungsrechtes für den Zeitraum der gesamten 
Verlängerung der Grabstätte.
(2) Bei sonstigen Benutzungsgebühren entsteht die Gebüh-
renschuld mit der Inanspruchnahme der jeweiligen gebühren-
pflichtigen Leistung.
(3) Bei Verwaltungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit 
der Vornahme der Verwaltungshandlung.

§ 4 Festsetzung und Fälligkeit
(1) Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch schriftlichen 
Bescheid. Die Gebühren sind innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe des Gebührenbescheides fällig.
(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Benutzung des Friedho-
fes untersagen und Leistungen verweigern, sofern ausstehende 
Gebühren nicht entrichtet worden sind oder eine entsprechende 
Sicherheit nicht geleistet ist.
(3) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsver-
fahren eingezogen.

§ 5
Säumniszuschläge, Kosten,  

Einziehung rückständiger Gebühren
(1) Werden Gebühren nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages 
entrichtet, so ist für jeden angefangenen Monat der Säumnis ein 
Säumniszuschlag von 1 % des abgerundeten rückständigen Ge-
bührenbetrages zu entrichten; abzurunden ist auf den nächsten 
durch 50 Euro teilbaren Betrag.
(2) Für schriftliche Mahnungen sind die entstandenen Por-
tokosten durch den Gebührenschuldner oder die Gebühren-
schuldnerin zu erstatten.
(3) Rückständige Gebühren, Säumniszuschläge sowie Kosten 
nach Absatz 2 werden im Verwaltungszwangsverfahren einge-
zogen. Die Kosten der Vollstreckung hat der Vollstreckungs-
schuldner oder die Vollstreckungsschuldnerin zu tragen.

§ 6 Gebührentarif
I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an 
Grabstätten:
1. Rasenreihengrabstätte für Erdbestattungen:
Für 30 Jahre: � 1.190,00 € 
Die Grabplatte ist vom Nutzungsberechtigten nach den Vorga-
ben der Friedhofsverwaltung auf eigene Kosten anzuschaffen. 
FUG und Pflege werden nicht gesondert berechnet.
Verlängerung des Nutzungsrechts:
Für jedes weitere Jahr: � 40,00 €
2. Partnerrasenreihengrabstätte für Erdbestattungen:
Für 30 Jahre: � 2.380,00 € 
Die Grabplatte ist vom Nutzungsberechtigten nach den Vorga-
ben der Friedhofsverwaltung auf eigene Kosten anzuschaffen. 
FUG und Pflege werden nicht gesondert berechnet.
Verlängerung des Nutzungsrechts bei Beisetzung des zweiten 
Sarges (Ruhefrist 30 Jahre):
Für jedes weitere Jahr: � 79,30 €
Bei gewünschter Verlängerung pro Jahr: � 79,30 €
3. Wahlgrabstätte:
a) �Für Personen über 5 Jahre (30 Jahre Liegefrist) –  

je Grabstelle: � 216,00 €
b) �Für Personen unter 5 Jahren (15 Jahre Liegefrist) –  

je Grabstelle: � 108, 00 €
Verlängerung des Nutzungsrechts:
Für jedes weitere Jahr – je Grabstelle –: � 7,20 € 
Friedhofsunterhaltungsgebühren nach III. werden zusätzlich 
erhoben.
4. Urnenrasenreihengrabstätte:
Für 30 Jahre: � 850,00 € 
Die Grabplatte ist vom Nutzungsberechtigten nach den Vorga-
ben der Friedhofsverwaltung auf eigene Kosten anzuschaffen. 
FUG und Pflege werden nicht gesondert berechnet.
Verlängerung des Nutzungsrechts:
Für jedes weitere Jahr: � 28,30 €
5. Partnerurnenrasenreihengrabstätte:
Für 30 Jahre: � 1.700,00 € 
Die Grabplatte ist vom Nutzungsberechtigten nach den Vorga-
ben der Friedhofsverwaltung auf eigene Kosten anzuschaffen.
Verlängerung des Nutzungsrechts bei Beisetzung der zweiten 
Urne (Ruhefrist 30 Jahre):
Für jedes weitere Jahr: � 56,50 €
Bei gewünschter Verlängerung pro Jahr: � 56,50 €
6. Urnenwahlgrabstätte:
Für 30 Jahre – je Grabstelle –: � 120,00 € 
Die Pflege obliegt dem Nutzungsberechtigten.
Verlängerung des Nutzungsrechts:
Für jedes weitere Jahr: � 4,00 €
Friedhofsunterhaltungsgebühren nach III. werden zusätzlich 
erhoben.
7. Urnenreihengrabstätte am Baum
Für 30 Jahre: � 1.900,00 €
Die Grabplatte ist vom Nutzungsberechtigten nach den Vorga-
ben der Friedhofsverwaltung auf eigene Kosten anzuschaffen. 
FUG und Pflege werden nicht gesondert berechnet.

lassen. Die Kosten dafür werden gemäß § 7 der Friedhofsge-
bührenordnung [tatsächliche Kosten] ermittelt und festgesetzt.  

§ 24
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale

Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale werden nach 
Möglichkeit von der Friedhofsverwaltung erhalten.

VIII. Leichenräume und Trauerfeiern

§ 25
Leichenhalle 

(1) Die Leichenhalle dient zur Aufnahme von Leichen bis zur 
Bestattung.
(2) Auf Wunsch der Angehörigen kann ein Sarg, sofern keine 
Bedenken bestehen, in der Leichenhalle von einem Beauftrag-
ten der Friedhofsverwaltung geöffnet werden. Särge sollen spä
testens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier geschlos-
sen werden.
(3) Ein Sarg, in dem eine verstorbene Person liegt, die im Zeit-
punkt des Todes an einer nach dem Infektionsschutzgesetz mel-
depflichtigen Krankheit gelitten oder bei der der Verdacht einer 
solchen Krankheit zu dem genannten Zeitpunkt bestanden hat, 
wird nach Möglichkeit in einem besonderen Raum aufgestellt. 
Der Sarg darf nur mit schriftlicher Genehmigung der unteren 
Gesundheitsbehörde geöffnet werden.

§ 26
Benutzung der Friedhofskapelle und der Kirche

(1) Für die Trauerfeier steht die Friedhofskapelle zur Verfü-
gung.
(2) Für verstorbene Personen, die zum Zeitpunkt ihres Todes 
Mitglieder einer der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen 
in Deutschland e. V. angehörenden Kirchen und kirchlichen 
Gemeinschaften waren, steht für die Trauerfeier auch die Kir-
che zur Verfügung.
(3) Die Trauerfeier muss der Würde des Ortes entsprechen.
(4) Die Aufbahrung des Sarges kann versagt werden, wenn die 
verstorbene Person zum Zeitpunkt des Todes an einer nach dem 
Infektionsschutzgesetz meldepflichtigen Krankheit gelitten 
oder bei ihr der Verdacht einer solchen Krankheit zu dem ge-
nannten Zeitpunkt bestanden hat oder wenn Bedenken wegen 
des Zustandes der Leiche bestehen.

IX. Haftung und Gebühren

§ 27
Haftung

Nutzungsberechtigte Personen haften für alle Schäden, die 
durch von ihnen oder in ihrem Auftrag errichtete Grabmale, 
und andere Anlagen entstehen. 

§ 28
Gebühren

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen 
sind Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebühren-
ordnung zu entrichten.

X. Schlussvorschriften

§ 29
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Ordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen Geneh-
migung am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Friedhofsordnung in der Fassung vom 
10. November 2016 außer Kraft.
Blender, 09. September 2021

Der Kirchenvorstand:
L. S.

P. Dr. S. Sievers		  G. Winter
(Vorsitzender)		  (Kirchenvorsteher)

Die vorstehende Friedhofsordnung wird hiermit gemäß § 66 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 5, Absätze 2 und 5 der Kirchenge-
meindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt.

Der Kirchenkreisvorstand:
L. S.

Sup. F. Steinhausen		  A. Göbber
(Vorsitzender)		  (Kirchenkreisvorsteherin)

Friedhofsgebührenordnung (FGO)
für den Friedhof

der Ev.-luth. Kirchengemeinde Blender
Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchli-
cher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 13. Novem-
ber 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) und § 30 der Friedhofsord-
nung hat der Kirchenvorstand der Ev.-luth. Kirchengemeinde 
Blender für den Friedhof in Blender am 12. Dezember 2019 
(mit Änderungen vom 09.09.2021) folgende Friedhofsgebüh-
renordnung beschlossen:

§ 1 Allgemeines
Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen 
sowie für sonstige in § 6 aufgeführte Leistungen der Friedhofs-
verwaltung werden Gebühren nach dieser Gebührenordnung 
erhoben.

§ 2 Gebührenschuldner
(1) Gebührenschuldner der Benutzungsgebühr ist
1. 	� wer die Bestattung oder sonstige gebührenpflichtige Leis-

tung nach dieser Ordnung beantragt oder durch ihm zure-
chenbares Verhalten ausgelöst hat,

2. 	� wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erworben oder 
verlängert hat,
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Verlängerung des Nutzungsrechts:
Für jedes weitere Jahr: � 63,00 €
8. Partnerurnenreihengrabstätte am Baum
Für 30 Jahre: � 3.800,00 €
Die Grabplatte ist vom Nutzungsberechtigten nach den Vorga-
ben der Friedhofsverwaltung auf eigene Kosten anzuschaffen.
FUG und Pflege werden nicht gesondert berechnet.
Verlängerung des Nutzungsrechts:
Für jedes weitere Jahr: � 126,00 €
9. Urnenreihengrab in Gemeinschaftsanlage (Urnengarten)
Für 30 Jahre: � 1.900,00 €
Das Grabmal ist vom Nutzungsberechtigten nach den Vorga-
ben der Friedhofsverwaltung auf eigene Kosten anzuschaffen. 
FUG und Pflege werden nicht gesondert berechnet.
Bei gewünschter Verlängerung pro Jahr: � 63,00 €
10. �Partnerurnenreihengrab in Gemeinschaftsanlage 

(Urnengarten)
Für 30 Jahre: � 3.800,00 €
Das Grabmal ist vom Nutzungsberechtigten nach den Vorga-
ben der Friedhofsverwaltung auf eigene Kosten anzuschaffen.
FUG und Pflege werden nicht gesondert berechnet.
Verlängerung des Nutzungsrechts:
Für jedes weitere Jahr: � 126,00 €“
11. �Zusätzliche Bestattung einer Urne  

in einer bereits belegten Wahl- oder Urnenwahlgrabstätte 
gemäß § 11 Absatz 5 der Friedhofsordnung:

a. eine Gebühr zur Anpassung an die neue Ruhezeit:
i. 	 Wahlgrabstätte – je Grabstelle und Jahr –: � 7,20 €
ii. 	 Urnenwahlgrabstätte – je Grabstelle und Jahr – � 4,00 €
Wiedererwerbe und Verlängerungen von Nutzungsrechten sind 
nur in vollen Kalenderjahren möglich.
Die Gebühr für den Erwerb, Wiedererwerb und die Verlänge-
rung des Nutzungsrechtes wird für die gesamte Nutzungszeit 
im Voraus erhoben.
II. Verwaltungsgebühren:
1. �Prüfung der Anzeige zur Aufstellung eines stehenden  

Grabmals einschließlich Standsicherheitsprüfung � 50,00 €
2. �Prüfung der Anzeige zur Aufstellung eines liegenden  

Grabmals � 15,00 €
3. �Prüfung der Anzeige bei Veränderung eines Grabmales  

oder der Ergänzung von Inschriften � 15,00 €
4. �Verwaltungsgebühr anlässlich der Anmeldung  

einer Bestattung � 00,00 €
III. Friedhofsunterhaltungsgebühr
zur Finanzierung der Kosten für die Pflege der Wege, Erschlie-
ßungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge, Kosten für die Wasser- 
und Stromversorgung, Einfriedigungen und sonstige Anlagen 
die von allen Nutzungsberechtigten in Anspruch genommen 
werden
Für ein Jahr
– je Grabstelle –: � 7,50 €

§ 7
Leistungen, für die kein Gebührentarif vorgesehen ist, werden 
von der Friedhofsverwaltung nach dem jeweiligen Aufwand 
berechnet.

§ 8 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
(1) Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer Genehmi-
gung am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung tritt die 
Friedhofsgebührenordnung in der Fassung vom 12.12.2019 au-
ßer Kraft.
Blender, 09. September 2021

Der Kirchenvorstand:
(Siegel)

gez. Unterschriften

Die vorstehende Änderung der Friedhofsgebührenordnung 
wird hiermit gemäß § 66, Abs. 1, Nr.5, Abs. 2 und 6 der Kir-
chengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt.
Auf den Grundsatzbeschluss des Kirchenkreisvorstandes vom 
26.04.2016 hinsichtlich der Übertragung von Verwaltungsauf-
gaben auf den Leiter des Kirchenkreisamtes gemäß § 42 Abs. 6 
der Kirchenkreisordnung wird Bezug genommen.
Verden, den 19. September 2021

gez. Unterschrift
Amtsleiter

(Siegel)

Veröffentlicht im Auftrage des Kirchenvorstandes der Ev.-luth. 
Kirchengemeinde Blender.
Verden, den 22.02.2022

Kirchenamt in Verden
Im Auftrag
gez. Langer


